
Stand: 11/16 
 
Arbeitsbereich: 
Gebäudemanagement 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

 

Benutzung von Gehörschutz im Lärmbereich 
Kapselgehörschützer, Gehörschutzstöpsel und Otoplastiken 

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die 
Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit. 

 Diese Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch 
langjährigen Dauerlärm entstehen. 

 Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von Gehörschutz kann zu Unfällen führen. 

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel und einwandfreien Zustand zu 
prüfen. 

 Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend 
hoch ist. 

 Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe 
Herstellerangaben). 

 Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen 
getragen werden. 

 Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen 
getragen werden. 

 Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden. 

 Sprachverständlichkeit sollte ermöglicht sein. 

 Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert sein. 

 Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur dürfen nicht getragen werden, wenn 
 sie von Maschinen erfasst werden können. 

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / GEFAHRENFALL 

 Defekte Gehörschützer dem Vorgesetzten melden und schnellstmöglich austauschen.  

5. ERSTE HILFE 

 Verletzungen sofort versorgen.  

 Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.   

 Bei hörverlusten oder Ohrgeräuschen den Vorgesetzten und ggfs. den Betriebsarzt informieren.  

 Ersthelfer: A (Herr Bremermann, Tel.: 2566 / Herr Brinkmann Tel.: 2799) 
      B (Herr Luster, Tel.: 2103 / Herr Reiß Tel.: 2105) 
      C (Herr Niemeyer, Tel.: 2068 / Herr Bosenick Tel.: 2123) informieren 

 Notruf: Tel.: 112. Nicht auflegen, bevor der Notruf bestätigt wurde STANDHALTUNG 

6. INSTANDHALTUNG 

 Gehörschützer sind in geeigneten Behältern staubdicht aufzubewahren. 

 Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen. 

 Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln. 

 Mängel an Gehörschützern sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. 
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